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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 16.09.2015 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Die Adolf-Herzer-Straße ist in der öffentlichen Straßenreinigung wie bisher in der Klasse ES IV 

einzuordnen. 

 

02 

Anlage 2 § 7 Abs. 2.1. wird wie folgt geändert: 

An Werktagen ist zwischen 7:00 6:00 und 20:00 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 

zwischen 8:00 und 20:00 Uhr die entstandene Glätte zu beseitigen und gefallener Schnee 

unverzüglich zu räumen. 

 

03 

Anlage 2 § 7 Abs. 2.8. wird gestrichen. 

8. Der Winterdienstpflichtige ist auch verpflichtet den Gehweg zu räumen, wenn dieser von 

Schneeräumfahrzeugen erneut mit Schnee bedeckt wurde. 

 

 

 

15.09.2015, gez. i. A. Bergmann   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion CDU zur DS 1286/15 - 1. 

Änderung der Satzung über die Reinhaltung 

und Reinigung öffentlicher Straßen und über 

die Sicherung der Gehwege im Winter in der 

Landeshauptstadt Erfurt 

(Straßenreinigungssatzung - StrReiEF) 
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